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Verordnung
über die Neuorganisation der Preisbehörden.

Vom 1. Juni 1950
Die Kontrolle über die Innehaltung der gesetz

lichen Preise (Preisüberwachung) ist ein wichtiges 
Instrument für die Erfüllung des Volkswirtschafts
planes, insbesondere der Finanzpläne. Sie dient dem 
Schutze der Währung und verhindert die Übervor
teilung der Bevölkerung durch Spekulanten und 
profitstrebende Unternehmen.

Die Preisüberwachung sowie die im Zusammen
hang mit der Verfolgung von Preisverstößen erfor
derlichen Maßnahmen stellen daher eine zentrale 
Aufgabe dar, die losgelöst von den lokalen Einflüssen 
der Selbstverwaltungsorgane durchgeführt werden 
muß. Nachdem, diesem Umstand Rechnung tragend, 
durch Regierungsbeschlüsse in den Ländern der 
Deutschen Demokratischen Republik die Aufgaben 
der bisherigen Landespreisämter bei den Landes
finanzministerien auf die Behörden der Abgabenver
waltung der Republik übertragen worden sind, wird 
zum Zwecke einer entsprechenden Reorganisation 
der Preisstellen bei den Stadt- und Landkreisen fol
gendes verordnet:

§ 1
Die den Räten der Städte und Kreise unterstellten 

Preisstellen werden in die Abgabenverwaltung der 
Republik übergeführt. Die Aufgaben der Preisstellen 
bei den Räten der Städte und Kreise, mit Ausnahme 
der Kontrolle der Preise für Mieten, Pachten und 
Grundstücksverkäufe, gehen auf die örtlich zustän
digen Finanzämter über.

§ 2
Alle Angestellten der Räte der Städte und Kt 'ise, 

soweit sie am 31. März 1950 den Preisstellen 'ir 
Dienstleistung zugewiesen und nicht für die Kon
trolle der Preise für Mieten, Pachten und Grund
stücksverkäufe eingesetzt waren, werden als Ange
stellte der Finanzämter übernommen.

§ 3
Die in den Haushaltsplänen der Räte der Städte 

und Kreise für die Preisstellen eingesetzten Mittel 
sind, mit Ausnahme der für die Durchführung der 
Kontrolle der Preise für Mieten, Pachten und Grund
stücksverkäufe eingestellten Mittel, zu streichen und 
auf die Haushalte der zuständigen Finanzämter zu 
übertragen. ’

§ 4
Die Durchführungsbestimmungen zu dieser Ver

ordnung erläßt das Ministerium der Finanzen ge
meinsam mit dem Ministerium des Innern.

§ 5
Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1950 in Kraft.

Berlin, den 1. Juni 1950

Die Regierung 
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